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Verordnung
uber die Berufsausbildung
zum Koch und zur Kochin
(Kochausbildungsverordnung - KochAusbV)

Vom 9. Méarz 2022 (BGBI. | S. 398)

Auf Grund des §4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. Mai 2020 (BGBI. 1 S.920) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zustandigkeitsan-
passungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165) und dem Organisationserlass vom
8. Dezember 2021 (BGBI.| S.5176) verordnet das Bundesministerium fir Wirtschaft und Kii-
maschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Bildung und Forschung:

Abschnitt 1
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§1

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung des Kochs und der Kéchin wird nach §4
Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

§2

Dauer der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.

§3

Begriffsbestimmungen

(1) Ein HACCP-Konzept im Sinne dieser Verordnung ist ein systematisches, nach Uberge-
ordneten Grundsatzen auf Betriebsebene erstelltes und eingesetztes Konzept, durch das
Gefahren bei der Herstellung und beim Umgang mit Nahrungsmitteln mit Hilfe kritischer Kon-
trollpunkte ermittelt, vermieden, Gberwacht und dokumentiert werden.

(2) Eine Speise im Sinne dieser Verordnung ist ein Klichenerzeugnis, das einzeln serviert
werden kann.

(3) Ein Gericht im Sinne dieser Verordnung ist eine Kombination verschiedener Komponen-
ten.

(4) Einfache Speisen und Gerichte im Sinne dieser Verordnung bestehen aus einer geringen
Anzahl an Zutaten, die mit einer geringen Anzahl an Garverfahren zubereitet werden. Die Zu-
bereitung erfordert kein vertieftes Fachwissen.



§4

Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An-
lage 1) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(2) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan (An-
lage 1) vorgegeben ist, darf von den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit
betriebspraktische Besonderheiten oder Griinde, die in der Person des oder der Auszubil-
denden liegen, die Abweichung erfordern.

(3) Die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 1) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahig-
keiten sollen von den Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die be-
rufliche Handlungsféhigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die be-
rufliche Handlungsfahigkeit schlieBt insbesondere selbststandiges Planen, Durchfiihren und
Kontrollieren bei der Austibung der beruflichen Aufgaben ein.

§5
Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten sind in Berufsbildpositionen geblindelt.
(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahig-
keiten sind:

1. Umgang mit Gasten und Teammitgliedern,

2. Annahme und Einlagerung von Waren,

3. Vor- und Nachbereitung von Arbeiten flir die Speisenzubereitung sowie Einsatz von Ge-
raten, Maschinen und Arbeitsmitteln,

4. Anwendung der grundlegenden Arbeitstechniken in der Kiiche,
5. Wahrnehmung der grundlegenden Aufgaben in Service und Wirtschaftsdienst,
6. Zubereitung von einfachen Speisen und Gerichten,
7. Zubereitung von pflanzlichen Nahrungsmitteln und von Pilzen,
8. Zubereitung von Suppen, SoBen und Eintépfen,
9. Verarbeitung und Zubereitung von Fleisch,
10. Verarbeitung und Zubereitung von Fisch,
11. Herstellung und Verarbeitung von Teigen und Massen,
12. Herstellung von SiiBspeisen und Desserts,

13. Planung und Umsetzung des nachhaltigen Einsatzes von Geraten, Maschinen, Arbeits-
mitteln, Lebensmitteln und Ressourcen,

14. Anwendung der speziellen Hygienevorschriften in der Kiiche,



15. Zusammenstellung und Kennzeichnung von Speisen und Gerichten,
16. Sicherstellung von Warenfllissen sowie Kalkulation von Kosten und Preisen,
17. kiichentechnische Verwaltungsprozesse,
18. Beratung von Gasten sowie Verkauf von Produkten und Dienstleistungen und
19. Anleitung und Fihrung von Mitarbeitenden.
(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fa-
higkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit,
4. digitalisierte Arbeitswelt und
5. Durchflihrung von HygienemaBnahmen.

§6
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben spatestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Aus-
bildungsrahmenplans (Anlage 1) fir jeden Auszubildenden und fir jede Auszubildende einen
Ausbildungsplan zu erstellen.

Abschnitt 2
Abschlussprifung

§7
Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1

) Die Abschlussprtifung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 sollim vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
)

(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.

(4) Wird die Ausbildungsdauer verkirzt, so soll Teil 1 der Abschlusspriifung spéatestens drei
Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprifung stattfinden.

(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zusténdige Stelle fest.

§8
Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprifung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 1) fir die ersten 18 Monate genannten Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan (Anlage 1) genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fahigkeiten entspricht.



§9

Prufungsbereich des Teiles 1

(1) Teil 1 der Abschlussprifung findet im Prifungsbereich ,,Zubereiten von einfachen Spei-
sen und Gerichten” statt.

(2) Im Prufungsbereich ,,Zubereiten von einfachen Speisen und Gerichten® besteht die Pri-
fung aus zwei Teilen.

(3) Im ersten Teil hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1.

6.

Lebensmittel ihren Verwendungsmadglichkeiten zuzuordnen und die Zubereitungsmog-
lichkeiten der Lebensmittel zu erldutern,

die Arbeitsabldufe zu planen,

einfache Speisen und Gerichte unter Verwendung verschiedener Garverfahren zuzube-
reiten und anzurichten,

. bei der Zubereitung und beim Anrichten von einfachen Speisen und Gerichten die Vor-

schriften fUr die Produkt-, Personal- und Betriebshygiene zu beachten,

bei der Zubereitung und beim Anrichten von einfachen Speisen und Gerichten MaBnah-
men fir Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz zu ergreifen und

den Umgang mit G&sten sowie mit Kollegen und Kolleginnen zu beschreiben.

Die Aufgaben mussen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu bear-
beiten. Die Prifungszeit betragt 60 Minuten.

(4) Im zweiten Teil hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1.
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11.

als Vorspeise einen Salat oder eine einfache Suppe fir vier Personen zuzubereiten und
anzurichten,

. ein einfaches Hauptgericht mit Schlachtfleisch, Hausgefliigel oder Fisch, mit einer SoBe,

mit einer GemUsebeilage und mit einer Sattigungsbeilage fur vier Personen zuzubereiten
und anzurichten,

. vor der Zubereitung die Arbeitsschritte zu planen und stichpunktartig einen Arbeitsab-

laufplan zu erstellen,

. die Arbeitsablaufe zu strukturieren und MaBnahmen zur Arbeitsorganisation zu ergrei-

fen,

. Arbeits- und Schnitttechniken auszuwéahlen und anzuwenden,

. Gerate und Maschinen einzusetzen,

. verschiedene Garverfahren anzuwenden,

. die Verkaufsfahigkeit der zubereiteten Speisen und Gerichte sicherzustellen,

. die Hygieneanforderungen zu beachten,

. wirtschaftlich mit Lebensmitteln, Arbeitsmaterialien, Energie und Wasser umzugehen

und
die zeitlichen Vorgaben einzuhalten.



Der Prifling hat eine Arbeitsaufgabe durchzufiihren. Gegenstand der Arbeitsaufgabe ist die
Planung, die Zubereitung und das Anrichten einer Vorspeise und eines Hauptgerichtes. Dem
Prifling sind 14 Kalendertage vor dem Prifungstag zwei Listen mit Lebensmitteln fur einen
Warenkorb bekanntzugeben. Die eine Liste enthélt Pflichtbestandteile. Die andere Liste ent-
halt Wahlbestandteile, aus denen der Prifling nach Bedarf auswahlt. Der Warenkorb muss
so zusammengestellt sein, dass dem PrUfling verschiedene Zubereitungsvarianten ermég-
licht werden. Auf der Grundlage der bekanntgegebenen Listen flur den Warenkorb kann der
Prifling einen Arbeitsablaufplan erstellen, am Prufungstag mitbringen und als Hilfsmittel far
die Zubereitung der Vorspeise und des Hauptgerichtes verwenden. Die Erstellung des Ar-
beitsablaufplans ist freiwillig. Nach der Durchfihrung der Arbeitsaufgabe wird mit dem Pruf-
ling ein auftragsbezogenes Fachgespréach Uber die Arbeitsaufgabe geflihrt. Die Prifungszeit
betragt insgesamt vier Stunden. Das auftragsbezogene Fachgesprach dauert héchstens
15 Minuten. Bewertet werden nur die Arbeitsaufgabe und die im auftragsbezogenen Fachge-
sprach erbrachten Leistungen.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fir den Priifungsbereich sind die Bewertungen wie
folgt zu gewichten:

1. die Bewertung fur den ersten Teil mit 30 Prozent und

2. die Bewertung fur den zweiten Teil mit 70 Prozent.

§10
Inhalt des Teiles 2

(1) Teil 2 der Abschlussprtfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 1) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fa-
higkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan (Anlage 1) genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fahigkeiten entspricht.

(2) In Teil 2 der Abschlussprifung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten, die be-
reits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprifung waren, nur insoweit einbezogen werden,
als es fur die Feststellung der beruflichen Handlungsféhigkeit erforderlich ist.

§11
Prifungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprifung findet in den folgenden Prifungsbereichen statt:
1. ,Planen, Zubereiten und Prasentieren eines Drei-Gange-Menus®,
2. ,Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft”,
3. ,Technologie, Gasteinformation und Arbeiten im Team*® sowie
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde®.



§12
Priifungsbereich ,Planen, Zubereiten und Prasentieren eines Drei-Gange-Meniis“
(1) Im Prafungsbereich ,Planen, Zubereiten und Présentieren eines Drei-Gange-MenUs“ hat
der Prifling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. eine Menuplanung und einen Arbeitsablaufplan fiir ein Drei-Gange-Menu fur sechs Per-
sonen zu erstellen und umzusetzen,

2. als ersten Gang eine warme oder kalte Vorspeise oder eine Suppe als Vorspeise zuzu-
bereiten und anzurichten,

3. als zweiten Gang ein Hauptgericht aus Schlachtfleisch, Wild, Hausgefligel oder Fisch,
aus einer gezogenen SoBe, aus zwei Gemusebeilagen unter Verwendung von verschie-
denen Garverfahren und aus einer Sattigungsbeilage zuzubereiten und anzurichten,

4. als dritten Gang ein Dessert mit einer Cremespeise und mit einer gefrorenen oder einer
gebackenen Komponente zuzubereiten und anzurichten,

5. die MenUkunde zu beriicksichtigen,
6. die Verkaufsféahigkeit der zubereiteten Speisen und Gerichte sicherzustellen,

7. die Hygieneanforderungen insbesondere an Lebensmittel mit speziellen Hygieneanfor-
derungen und an Gerate zu beachten,

8. die zeitlichen Vorgaben einzuhalten,

9. nachhaltig mit Lebensmitteln, Arbeitsmaterialien, Energie und Wasser umzugehen,
10. Maschinen und Gebrauchsguter wirtschaftlich und 6kologisch einzusetzen sowie
11. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu beriicksichtigen.

(2) Der Prifling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuflihren. Gegenstand der Arbeitsaufgabe ist
die Planung, die Zubereitung und das Anrichten eines Drei-Gé&nge-Menus.

(3) Dem Prifling sind 14 Kalendertage vor dem Prifungstag jeweils zwei Listen fir zwei
unterschiedliche Warenkdrbe bekanntzugeben. Die eine Liste enthélt Pflichtbestandteile. Die
andere Liste enthalt Wahlbestandteile, aus denen der Prifling nach Bedarf auswéhlt. Jeder
Warenkorb enthélt die Lebensmittel, die am Prifungstag fir das Drei-Gange-Menu zur Ver-
fligung stehen. Die Lebensmittel missen so ausgewahlt sein, dass dem Prifling in jedem
Gang verschiedene Zubereitungsvarianten ermdglicht werden. Jeder Warenkorb muss pro
Gang ein oder zwei Lebensmittel als Pflichtbestandteile und weitere Lebensmittel als Wahl-
bestandteile enthalten. Pflichtbestandteil ist in jedem Warenkorb

1. Schlachtfleisch zum Ausldsen,
2. Wild zum Auslésen,

3. Fisch zum Filetieren oder

4. Hausgeflligel zum Ausldsen.

Fir beide Warenkérbe muss der Prifling je eine Menuplanung fur den Prifungstag vorbe-
reiten.

(4) Von den beiden Warenkérben wird vom Priifungsausschuss ein Warenkorb ausgewahlt
und dem Prifling wird zu Beginn der Prifung mitgeteilt, welchen Warenkorb er verwenden
muss. Zunachst muss der Priifling einen Arbeitsablaufplan fur ein Drei-Gange-MenlU mit dem



ausgewadhlten Warenkorb erstellen. Danach wird mit ihm ein fallbezogenes Fachgespréch
Uber die MenUplanung geflihrt. AnschlieBend muss der Prifling das Drei-Gange-MenU zube-
reiten und anrichten.

(5) Die Prufungszeit betragt insgesamt sechs Stunden. Fur die Erstellung des Arbeitsablauf-
plans sind dem Prfling 45 Minuten Zeit zu geben. Das fallbezogene Fachgesprach dauert
hochstens 15 Minuten.

(6) Bewertet werden nur der Arbeitsablaufplan, die im Fachgesprach erbrachten Leistungen
und die Arbeitsaufgabe.

§13
Prufungsbereich ,,Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft*
(1) Im Prifungsbereich ,Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft® hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. den jeweiligen Warenbedarf flr Rezepturen zu ermitteln und fachbezogene Berechnun-
gen durchzufihren,

2. die Warenbeschaffung unter Berilicksichtigung von Saisonzeiten vorzubereiten sowie
Angebote einzuholen und zu vergleichen,

3. Waren anzunehmen sowie Produkte zu unterscheiden und werterhaltend einzulagern,
4. das Lager zu organisieren,

5. Lebensmittel zu erkennen, zu unterscheiden und unter Beachtung von Nachhaltigkeit
unterschiedlichen Verwendungsmaglichkeiten zuzuordnen,

6. Warenflisse analog und digital zu dokumentieren,

7. Bedarfsgegensténde zu erkennen, ihren Verwendungszwecken zuzuordnen sowie die
Ergebnisse ihrer Verwendung zu beschreiben und Alternativen aufzuzeigen,

8. die Produkt-, Personal- und Betriebshygiene zu beachten und betriebliche Hygienekon-
zepte zu entwickeln und

9. MaBnahmen fir Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz zu ergreifen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 90 Minuten.

§14
Priifungsbereich ,,Technologie, Gasteinformation und Arbeiten im Team*
(1) Im Prufungsbereich ,, Technologie, Gasteinformation und Arbeiten im Team“ hat der Priif-
ling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Speisen, Gerichte und MenUs unter Berlcksichtigung von Saisonzeiten zusammenzu-
stellen,

2. gast- und unternehmensorientiert im Team zu agieren,
3. Speisekarten nach rechtlichen Vorgaben zu kennzeichnen,
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4. Gaste unter Berucksichtigung von Gastewinschen, Erndhrungsformen, Allergien und
Unvertraglichkeiten zu informieren und zu beraten,

5. den Wareneinsatz zu bestimmen sowie flr Speisen, Gerichte und Dienstleistungen die
Verkaufspreise, Kosten und Ertrage zu ermitteln,

6. Lebensmittel ihren Verwendungsmaoglichkeiten zuzuordnen und zuzubereiten,

7. Garverfahren fUr die Zubereitung von Fleisch, Fisch und pflanzlichen Lebensmitteln zu
unterscheiden, auszuwahlen und zu beschreiben,

8. Rezepturen umzurechnen,
9. Mitarbeitende anzuleiten und zu fuhren und fur sie Hygieneschulungen vorzubereiten,
10. Berechnungen zum Verbrauch von Wasser und Energie durchzufiihren und
11. MaBnahmen fir Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz zu ergreifen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 90 Minuten.

§15
Priifungsbereich ,,Wirtschafts- und Sozialkunde*
(1) Im Prifungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prifling nachzuweisen, dass

er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhange der Be-
rufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 60 Minuten.
§16

Gewichtung der Priifungsbereiche und Anforderungen fiir das Bestehen der
Abschlusspriifung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prifungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. ,, Zubereiten von einfachen Gerichten“ mit 25 Prozent,
2. ,Planen, Zubereiten und Prasentieren eines Drei-Gange-Menls“ mit 35 Prozent,
3. ,Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft* mit 15 Prozent,
4. , Technologie, Gasteinformation und Arbeiten im Team* mit 15 Prozent sowie
5. ,Wirtschafts- und Sozialkunde® mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprifung ist bestanden, wenn die Prifungsleistungen — auch unter Berlick-
sichtigung einer miindlichen Erganzungsprifung nach § 17 — wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens ,ausreichend®,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens ,,ausreichend®,
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3. in mindestens drei Prifungsbereichen von Teil 2 mit mindestens ,,ausreichend“ und
4. in keinem Prufungsbereich von Teil 2 mit ,,ungentigend®.

Uber das Bestehen ist ein Beschluss nach §42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsge-
setzes zu fassen.

§17
Miindliche Erganzungspriifung
(1) Der Prifling kann in einem Prifungsbereich eine mindliche Ergédnzungsprifung bean-
tragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,
1. wenn er fUr einen der folgenden Prifungsbereiche gestellt worden ist:

a) ,Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft®,

b) ,, Technologie, Gasteinformation und Arbeiten im Team* oder

c) ,Wirtschafts- und Sozialkunde*,

2. wenn der benannte Prifungsbereich schlechter als mit ,,ausreichend“ bewertet worden
ist und

3. wenn die mundliche Ergdnzungsprifung fur das Bestehen der Abschlussprifung den
Ausschlag geben kann.

Die mindliche Ergdnzungsprifung darf nur in einem einzigen Prifungsbereich durchgefihrt
werden.

(3) Die mndliche Ergdnzungsprifung soll 15 Minuten dauern.
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fur den Prifungsbereich sind das bisherige Ergebnis

und das Ergebnis der mindlichen Ergénzungsprifung im Verhéltnis 2 : 1 zu gewichten.

Abschnitt 3
Zusatzqualifikation Vertiefung fiir vegetarische und vegane Kiiche

§18
Inhalt der Zusatzqualifikation

(1) Uber das in §5 beschriebene Ausbildungsberufsbild hinaus kann die Ausbildung in der
Zusatzqualifikation Vertiefung fur vegetarische und vegane Kiiche vereinbart werden.

(2) Gegenstand der Zusatzqualifikation sind die in Anlage 2 genannten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fahigkeiten.
§19
Prifung der Zusatzqualifikation

(1) Die Zusatzqualifikation wird auf Antrag des oder der Auszubildenden geprift, wenn der
oder die Auszubildende glaubhaft gemacht hat, dass ihm oder ihr die erforderlichen Fertig-

12



keiten, Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt worden sind. Die Prifung findet im zeitlichen
Zusammenhang mit Teil 2 der Abschlussprifung als gesonderte Prifung statt.

(2) Die Prifung der Zusatzqualifikation erstreckt sich auf die in Anlage 2 genannten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(3) In der Prufung der Zusatzqualifikation hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der Lage
ist,
1. vegetarische und vegane Speisen, Gerichte und Menis zusammenzustellen und zuzu-
bereiten,

2. die besonderen Anforderungen an die vegetarische und vegane Kiiche zu beschreiben
und

3. Gaste unter besonderer Berlcksichtigung ihrer individuellen Erndhrungsweise zu be-
raten.

(4) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(5) Die Prufungszeit betragt 90 Minuten.

(6) Die Prufung der Zusatzqualifikation ist bestanden, wenn die Prifungsleistung mit min-
destens ,ausreichend” bewertet worden ist.

Abschnitt 4
Weitere Berufsausbildung

§20
Befreiung von Teil 1 der Abschlusspriifung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung nach § 16 Absatz 2 der Fachkraft-Kiiche-
Ausbildungsverordnung vom 9. Mérz 2022 (BGBI. | S. 389) ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprtfung befreit und

2. die Berufsausbildung zur Fachkraft Kiiche im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der
Berufsausbildung zum Koch und zur Kéchin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien
dies vereinbaren.

§21
Erwerb des Abschlusses zur Fachkraft Kiiche nach nicht bestandener
Abschlusspriifung zum Koch und zur Kéchin

Besteht der Prufling die Prifung nach § 16 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss
zur Fachkraft Kiiche nach der Fachkraft-Kiiche-Ausbildungsverordnung vom 9. Mérz 2022
(BGBI.1S.389), wenn

1. erin Teil 1 der Abschlussprifung mindestens ausreichende Prifungsleistungen erbracht
hat und

13



2. zusétzlich
a) die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Priifung,

b) das Ergebnis im Prifungsbereich ,Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft”
nach §13 und

c) das Ergebnis im Prufungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde“ nach § 15
die Anforderungen nach §16 der Fachkraft-Kiche-Ausbildungsverordnung vom 9. Mérz
2022 (BGBI. 1 S. 389) erfillen.

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§22
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung Uber die
Berufsausbildung zum Koch/zur Kéchin vom 13. Februar 1998 (BGBI. | S. 364) auBer Kraft.

Berlin, den 9. Marz 2022

Der Bundesminister
fur Wirtschaft und Klimaschutz

In Vertretung
Sven Giegold
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Anlage 1
(zu §4 Absatz 1)

Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung zum Koch/zur Kéchin

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

2

3

Umgang mit Gésten und
Teammitgliedern
(§5 Absatz 2 Nummer 1)

a) das personliche Erscheinungsbild und
Verhalten betriebsangemessen gestalten und
die jeweiligen Auswirkungen begriinden

b) bei der Kommunikation des Betriebsgesche-
hens, insbesondere Uber digitale Medien, die
betrieblichen und rechtlichen Vorgaben
beachten

c) Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten
im Rahmen der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion, insbesondere an Schnittstellen zu anderen
Abteilungen, berticksichtigen

d) das Auftreten gegeniliber den Teammitgliedern,
insbesondere Kollegen und Kolleginnen sowie
Vorgesetzten, reflektieren und sich teamorien-
tiert verhalten sowie Feedback annehmen und
reflektieren, konstruktives Feedback geben

e) Ursachen von Konflikten und Kommunikations-
stérungen erkennen und zu deren Lésung
beitragen sowie Konfliktpotenzial erkennen und
Konflikte vermeiden

f) Mitteilungen und Auftrage entgegennehmen,
einordnen und angemessen darauf reagieren

g) Ubermittelte Gastewilinsche und Gésteerwar-
tungen entgegennehmen und darauf reagieren

h) Ubermittelte Gastereaktionen, insbesondere
Reklamationen, entgegennehmen, einordnen
und situationsbezogen nach betrieblichen
Vorgaben darauf reagieren

Annahme und
Einlagerung von Waren
(§5 Absatz 2 Nummer 2)

a) Lagerbesténde nach Quantitét und Qualitat
kontrollieren, Differenzen zwischen Soll- und
Istbestédnden dokumentieren und betriebslib-
liche KorrekturmaBnahmen einleiten sowie bei
Inventuren und Bestellungen mitwirken

b) Ware annehmen, dabei Lieferscheine zu Bestel-
lungen zuordnen und Ware anhand des Bestell-
und des Lieferscheins auf Gewicht, Quantitat,
Qualitét und sichtbare Mangel priifen sowie bei
Abweichungen die betriebsiblichen
MaBnahmen einleiten

1. bis 18. 19. bis 36.
Monat Monat
4
4
4
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

c) Ware unter Einhaltung der hygienischen und
der rechtlichen Regelungen sowie der betrieb-
lichen Vorgaben prifen, insbesondere auf die
Einhaltung der KUhlkette und auf Haltbarkeit,
auch unter Nutzung technischer Hilfsmittel, und
bei Abweichungen betriebsiibliche MaBnahmen
einleiten

d) die Warenannahme, die Leergut- und Trans-
portgutannahme sowie die Leergut- und die
Transportgutrickgabe dokumentieren

e) Ware ihren Anforderungen gemas und unter
Anwendung der betrieblichen Vorgaben werter-
haltend einlagern

f) die Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Hygiene-
vorschriften im Lager beachten sowie das
Lager nach den betrieblichen Vorgaben prifen
und reinigen

Vor- und Nachbereitung
von Arbeiten fiir die
Speisenzubereitung
sowie Einsatz von
Geraten, Maschinen und
Arbeitsmitteln

(§5 Absatz 2 Nummer 3)

a
b
c
d

=

Arbeitsaufgaben erfassen
Arbeitsablaufe planen

Waren- oder Materialbedarf ermitteln

= = =

Gerate, Maschinen und Arbeitsmittel unter
Beriicksichtigung ihrer Einsatzmaoglichkeiten
auswahlen

e) den Arbeitsplatz unter Einhaltung der hygieni-
schen, arbeitssicherheitstechnischen und ergo-
nomischen Anforderungen vorbereiten und
einrichten

f) Moglichkeiten fiir wirtschaftliches und sicheres
Arbeiten, auch durch Einsatz von Maschinen,
Geraten und Arbeitsmitteln, erkennen und
umsetzen

g) den Arbeitsplatz, Maschinen, Gerate und
Arbeitsmittel nach den betrieblichen Vorgaben
nachbereiten, reinigen und pflegen

h) die Arbeitsergebnisse kontrollieren und
bewerten

16

Anwendung der grund-
legenden Arbeitstech-
niken in der Kiiche

(§5 Absatz 2 Nummer 4)

a) Arbeits- und Schnitttechniken anwenden

b) Produkte auf Beschaffenheit priifen und
Verwendungsmdglichkeiten zuordnen

c) Garverfahren unterscheiden und anwenden,
insbesondere Blanchieren, Kochen, Braten,
Frittieren und Diinsten

d) Rezepturen anwenden und umrechnen

10




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

e) Speisen und Gerichte in verschiedenen Formen
nach den betrieblichen Vorgaben anrichten

f) berufsbezogene fremdsprachige Fachbegriffe
anwenden

Wahrnehmung der grund-
legenden Aufgaben in
Service und Wirtschafts-
dienst

(§5 Absatz 2 Nummer 5)

a) beim Service nach der betrieblichen Service-
form mitwirken

b) Verkaufsfahigkeit von Produkten priifen

¢) Reinigungs-, Desinfektions- und PflegemaB-
nahmen unter Beachtung von Nachhaltigkeits-
aspekten in Gast- oder Wirtschaftsrdumen
durchflihren, prifen und dokumentieren

d) Geschirr- und Besteckbedarf nach den betrieb-
lichen Vorgaben ermitteln und Geschirr und
Besteck anlassbezogen verwenden

Zubereitung von
einfachen Speisen

und Gerichten

(§5 Absatz 2 Nummer 6)

a) vorgefertigte Produkte unter Beachtung von
Verarbeitungsstufen auswéahlen und verar-
beiten

b) Eierspeisen zubereiten und anrichten, insbe-
sondere gekochte Eier, Rihrei, Spiegeleier,
Omeletts und Eierpfannkuchen

c) kalte und warme kleine Speisen und Gerichte,
insbesondere Fingerfood und Snacks, mit
verschiedenen Produkten nach den betrieb-
lichen Vorgaben zubereiten, anrichten und
garnieren

12

Zubereitung von pflanz-
lichen Nahrungsmitteln
und von Pilzen

(§5 Absatz 2 Nummer 7)

a) Gemduse, Obst und Krauter unterscheiden,
vorbereiten und verarbeiten

b) Salate aus pflanzlichen Lebensmitteln, insbe-
sondere aus Blattsalaten, GemUse und Obst,
sowie aus Dressings und Salatmarinaden zube-
reiten

c) Gemuse und Pilze als Vorspeisen, Beilagen,
Hauptbestandteile und eigenstandige Gerichte
zubereiten

d) Kartoffeln zu Vorspeisen, Beilagen und Haupt-
bestandteilen von Gerichten sowie zu eigen-
sténdigen Gerichten zubereiten

e) Hulsenfrlichte, Getreide- und Mahlprodukte
ihren Verwendungsmaglichkeiten zuordnen
und zubereiten

f) Reis als Beilage und zu eigensténdigen
Gerichten zubereiten

g) Beilagen sowie eigenstandige Gerichte aus
vorgefertigten Teigwaren zubereiten

h) Gerichte aus pflanzlichen Nahrungsmitteln und
Pilzen anrichten

10

17




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18. 19. bis 36.
Monat Monat

3

i) vegetarische und vegane Speisen und Gerichte
zubereiten

Zubereitung von Suppen,
SoBen und Eintépfen
(§5 Absatz 2 Nummer 8)

a) Briihen und Fonds aus pflanzlichen und
tierischen Lebensmitteln zubereiten, insbeson-
dere aus Gemduse, Fisch, Fleisch und Knochen

b) gebundene Suppen, Rahmsuppen, Piree-
suppen und kalte Suppen zubereiten

c) klare Suppen mit und ohne Klarvorgang zube-
reiten

d) Suppeneinlagen herstellen

e) gekochte helle und dunkle GrundsoBen und
ihre Ableitungen zubereiten

f) aufgeschlagene warme SoBen zubereiten

g) kalte SoBen, Dips und Buttermischungen zube-
reiten

h) GemUsesoBen zubereiten

i) Eintdpfe zubereiten und dabei insbesondere die
jeweilige Garzeit der Zutaten bertcksichtigen

12

Verarbeitung und
Zubereitung von Fleisch
(§5 Absatz 2 Nummer 9)

a) Fleischarten und Fleischteile auswahlen, ihre
Eigenschaften unterscheiden und ihren
Verwendungsmadglichkeiten zuordnen

b) ausgeldste Fleischteile aus Schlachtfleisch
parieren, zuschneiden, portionieren und bear-
beiten

c) Fleischteile unter Anwendung verschiedener
Garverfahren zubereiten

d) Hausgeflligel parieren, zuschneiden und portio-
nieren

e) ausgeldstes Hausgefliigel zubereiten
f) Fleischgerichte anrichten

g) Produkthygiene anwenden

h) Rlcken, Schulter und Keule auslésen

i) Schlachtfleisch, Wild und Hausgeflligel zu
Vorspeisen und Hauptgerichten verarbeiten
und dabei unterschiedliche Garverfahren,
insbesondere Schmoren, Grillen und Niedrig-
temperaturgaren, anwenden und die verschie-
denen Garstufen berlicksichtigen

j) Innereien und ihre Zubereitungsarten unter-
scheiden

11
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Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

I'Jd' Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r 1.bis18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3
10 | Verarbeitung und a) Fischarten und Frischemerkmale unterscheiden
Zubereitung von Fisch ; n
b) Fisch durch Schuppen und Saubern vorbe-
(§5 Absatz 2 Nummer 10) ) reiten PP
c) filetierten, vorportionierten und ganzen Fisch zu 4
einfachen Fischgerichten verarbeiten
d) Fischgerichte anrichten
e) Produkthygiene anwenden
f) Fisch filetieren und portionieren
g) Fisch zu Vorspeisen und Hauptgerichten verar-
beiten und dabei unterschiedliche Garverfahren 4
anwenden
h) Schalen- und Krustentiere und ihre Zubereitung
erlautern
11 | Herstellung und a) Murbeteig, Hefeteig und Backteig herstellen
Verarbeitung von und verarbeiten
Teigen und Massen . .
b) Nudelteig herstellen und zu Teigwaren verar-
(§5 Absatz 2 Nummer 11) beiten 6
c) Strudelteig und Blatterteig verarbeiten
d) Herstellung und Verarbeitung von Massen
erlautern
12 | Herstellung von a) SuBspeisen, Desserts und Eis nach den o
SiBspeisen und Desserts betrieblichen Vorgaben anrichten und garnieren
(§5 Absatz 2 Nummer 12)
b) Cremespeisen unter Verwendung von verschie-
denen Bindemitteln zubereiten
c) slBe Eierspeisen zubereiten
d) Obst und Friichte zu Desserts verarbeiten 8
e) Gefrorenes oder Halbgefrorenes zubereiten
f) Produkthygiene anwenden
13 | Planung und Umsetzung a) Energieverbrauch von Maschinen und Geraten
des nachhaltigen sowie Wasserverbrauch bei Arbeitsvorgéngen
Einsatzes von Geréaten, ermitteln
MgsclhlnLen, Arbel.ts—l b) Verbrauchskosten einzelner Arbeitsvorgange
ml’geRn, ebensmittein berechnen und analysieren sowie Einspar-
un Abessou2rc'\(lan 13 potenziale durch Organisation der Arbeit und
(§5 Absatz ummer 13) des Arbeitsumfeldes ermitteln und realisieren 6

und die dadurch erzielten Ergebnisse bewerten

c) Geréate, Maschinen, Arbeitsmittel und
VerbrauchsgUter auftragsbezogen und unter
6konomischen, 6kologischen und ergonomi-
schen Gesichtspunkten auswahlen und ihren
Einsatz planen

19



Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

d) Stérungen an Geraten und Maschinen
erkennen und MaBnahmen zur Beseitigung der
Storungen ergreifen

e) Wartung von Geraten und Maschinen sowie
Instandsetzung von Arbeitsmitteln veranlassen

f) Einsatz und Anschaffung von Geréten,
Maschinen und Arbeitsmitteln beurteilen

g) auf Nachhaltigkeit im Umgang mit Lebensmit-
teln in Bezug auf Herkunft, Saison, ganzheit-
liche Verarbeitung und Transportwege achten

h) Abfélle vermeiden sowie entstandene Abfille,
insbesondere Speisereste, Fett, Ol, Karto-
nagen, Kunststoffe, Verbundverpackungen,
Glas und Restmiill, unter Beachtung der recht-
lichen Vorschriften zur Weiterverarbeitung
trennen und einer Weiterverwendung zuflihren

14

Anwendung der speziellen
Hygienevorschriften in der
Kiche

(§5 Absatz 2 Nummer 14)

a) die speziellen Hygienevorschriften, insbeson-
dere zu Fleisch insgesamt sowie zu Gefliigel
und Hackfleisch, zu Fisch, Eiern, Sahne und
Cremes, anwenden und ihre Einhaltung Uber-
wachen

b) die geratespezifischen Hygienevorschriften,
insbesondere zu Fleischwolf oder Aufschnitt-
maschine, anwenden und deren Einhaltung
Uberwachen

c) die Hygieneanforderungen bei Speisenausgabe
und Warmhalten einhalten und deren Einhal-
tung Uberwachen

d) bei der Vorbereitung und Durchflihrung von
Hygieneschulungen mitwirken

e) bei der Erstellung und Weiterentwicklung des
betrieblichen Hygienekonzeptes, insbesondere
des HACCP-Konzeptes, mitwirken

15

20

Zusammenstellung und
Kennzeichnung von
Speisen und Gerichten
(§5 Absatz 2 Nummer 15)

a) Men(s erstellen und dabei die Menlkunde und
nachhaltige Gesichtspunkte berilicksichtigen,
insbesondere saisonale und regionale
Gesichtspunkte

b) Speisekarten, auch im Team, erstellen

c) die Allergene und Zusatzstoffe in Speisen und
Gerichten identifizieren und rechtskonform in
Speisekarten und anderen betriebsiblichen
Informationen kennzeichnen




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.

Monat

3

d) Ernahrungsformen, insbesondere vegetarische
und vegane Erndhrung, Allergien und Unver-
traglichkeiten, sowie die Mdglichkeiten der
Reduzierung von Zucker, Fett und Salz bei der
Zusammenstellung der Speisen beriicksich-
tigen und dariiber informieren

16

Sicherstellung von Waren-
flissen sowie Kalkulation
von Kosten und Preisen
(§5 Absatz 2 Nummer 16)

a) Warenbeschaffung unter Berlicksichtigung des
Lagerbestandes, der Vorratshaltung und der
Auftrage vorbereiten, Angebote einholen und
unter Berlcksichtigung von Preisen, Qualitaten
und Konditionen vergleichen sowie Bestel-
lungen vorbereiten

b) Qualitatsunterschiede bei Lebensmitteln beur-
teilen

c) unterschiedliche Alternativen flir die Verwen-
dung von Lebensmitteln entwickeln und die
Lebensmittel einer nachhaltigen Verarbeitung
zufiihren

d) Saisonzeiten und regionale Besonderheiten bei
der Warenwirtschaft beriicksichtigen

e) Lager organisieren und geeignete Lagerbedin-
gungen zu Werterhalt und Wertsteigerung der
Waren erlautern

f) Verkaufspreise flir Speisen, Gerichte und
Getranke nach dem betrieblichen Kalkulations-
schema ermitteln

g) die Kosten und Ertrage erbrachter Dienstleis-
tungen, insbesondere der Veranstaltungen im
Haus und auBer Haus, errechnen

h) den Zusammenhang zwischen Qualitét, Gaste-
zufriedenheit und Betriebserfolg bei Entschei-
dungen und Handlungen bericksichtigen,
Arbeiten wirtschaftlich und gésteorientiert
durchfthren und durch eigenes Verhalten zum
erfolgreichen unternehmerischen Handeln
beitragen

21



Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

2

3

17

Kichentechnische
Verwaltungsprozesse
(§5 Absatz 2 Nummer 17)

a) Warenfllisse dokumentieren, insbesondere
Rechnungen und Lieferscheine analog oder
digital ablegen, sowie Bestellungen auslésen
und Verbrauchslisten fihren

b) rechtlich erforderliche und betriebsspezifische
Dokumentation durchflihren, insbesondere zu
den Hygieneanforderungen, zur Arbeitssicher-
heit und zum Gesundheitsschutz

¢) Ablaufplanungen analog oder digital dokumen-
tieren

18

Beratung von Gasten
sowie Verkauf von
Produkten und
Dienstleistungen

(§5 Absatz 2 Nummer 18)

a) Auftreten und Rolle gegentiber den Gasten
reflektieren und gastorientiert gestalten

b) beim Service mitwirken

c) Gaste Uber das betriebliche Angebot von
Dienstleistungen und Produkten, insbesondere
in Bezug auf Speisen und Gerichte, informieren

d) bei der Gasteinformation mit den angrenzenden
Zustéandigkeitsbereichen kooperieren

e) einfache Auskunfte in einer Fremdsprache
erteilen

f) Gaste unter Beruicksichtigung ihrer Winsche
und BeddUrfnisse, insbesondere bei Allergien
und Unvertréglichkeiten sowie bei besonderen
Erndhrungsformen, beraten

19

Anleitung und Fiihrung
von Mitarbeitenden
(§5 Absatz 2 Nummer 19)

a) sich auf unterschiedliche Personlichkeiten im
Team einstellen und konstruktiv Feedback
geben

b) Mitarbeitende aufgabenbezogen und team-
orientiert anleiten und motivieren

c) Mitarbeitenden Anerkennung und Wertschat-
zung vermitteln

d) Dienstplane erstellen

e) bei der Planung, Durchfiihrung und Nachberei-
tung von Mitarbeitergesprachen mitwirken

f) an MaBnahmen der Personalentwicklung
mitwirken

g) Einweisungen und Unterweisungen im Umgang
mit Maschinen, Geraten und Betriebsmitteln
durchflhren

h) den Bedarf an vorgeschriebenen Schulungen
und Belehrungen zu Infektionsschutz und
Arbeitssicherheit erkennen und MaBnahmen
einleiten

22




Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Zuordnung

2

3

Organisation des Ausbil-
dungsbetriebes, Berufs-
bildung sowie Arbeits-
und Tarifrecht

(§5 Absatz 3 Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits-
und Geschéftsprozesse des Ausbildungsbe-
triebes erldutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsver-
trag sowie Dauer und Beendigung des Ausbil-
dungsverhaltnisses erldutern und Aufgaben der
im System der dualen Berufsausbildung Betei-
ligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der
Ausbildungsordnung und des betrieblichen
Ausbildungsplans erlautern sowie zu deren
Umsetzung beitragen

d) die fiir den Ausbildungsbetrieb geltenden
arbeits-, sozial-, tarif- und mitbestimmungs-
rechtlichen Vorschriften erlautern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes
erldutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und
seiner Beschéftigten zu Wirtschaftsorganisa-
tionen und Gewerkschaften erlautern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung
erlautern

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsvertragen erléu-
tern

i) Méglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und
der beruflichen Weiterentwicklung erldutern

Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit
(§5 Absatz 3 Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen
Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvor-

schriften kennen und diese Vorschriften
anwenden

b) Gefédhrdungen von Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prifen
und beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten
erlautern

d) technische und organisatorische MaBnahmen
zur Vermeidung von Gefahrdungen sowie von
psychischen und physischen Belastungen fiir
sich und andere, auch praventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und
anwenden

wahrend
der gesamten
Ausbildung

23




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Zuordnung

3

f) Verhaltensweisen bei Unfallen beschreiben und
erste MaBnahmen bei Unfallen einleiten

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeu-
genden Brandschutzes anwenden, Verhaltens-
weisen bei Brdnden beschreiben und erste
MaBnahmen zur Brandbekdmpfung ergreifen

Umweltschutz und
Nachhaltigkeit
(§5 Absatz 3 Nummer 3)

a) Moglichkeiten zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Belastungen fiir Umwelt und Gesell-
schaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen
und zu deren Weiterentwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf
Produkte, Waren oder Dienstleistungen Mate-
rialien und Energie unter wirtschaftlichen,
umweltvertraglichen und sozialen Gesichts-
punkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) fir den Ausbildungsbetrieb geltende Rege-
lungen des Umweltschutzes einhalten

d) Abfalle vermeiden sowie Stoffe und Materialien
einer umweltschonenden Wiederverwertung
oder Entsorgung zuflhren

e) Vorschlage fiir nachhaltiges Handeln fiir den
eigenen Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im
Sinne einer 6konomischen, 6kologischen und
sozial nachhaltigen Entwicklung zusammenar-
beiten und adressatengerecht kommunizieren
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Digitalisierte Arbeitswelt
(§5 Absatz 3 Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten
sowie mit Daten Dritter umgehen und dabei die
Vorschriften zum Datenschutz und zur Daten-
sicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien
und informationstechnischen Systemen
einschétzen und bei deren Nutzung betriebliche
Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und
effizient kommunizieren sowie Kommunika-
tionsergebnisse dokumentieren

d) Stérungen in Kommunikationsprozessen
erkennen und zu ihrer L8sung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren
und aus digitalen Netzen beschaffen sowie
Informationen, auch fremde, priifen, bewerten
und auswéhlen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden
des selbstgesteuerten Lernens anwenden, digi-
tale Lernmedien nutzen und Erfordernisse des
lebensbegleitenden Lernens erkennen und
ableiten




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Zuordnung

3

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten,
einschlieBlich der Beteiligten anderer Arbeits-
und Geschaftsbereiche, auch unter Nutzung
digitaler Medien, planen, bearbeiten und
gestalten

h) Wertschétzung anderer unter Berticksichtigung
gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren

Durchflihrung von
HygienemaBnahmen
(§5 Absatz 3 Nummer 5)

a) die Grundsatze und die Vorschriften zur
Personal-, Betriebs- und Produkthygiene sowie
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
anwenden

b) die rechtlichen Hygienevorschriften und das
betriebliche Hygienekonzept, insbesondere das
HACCP-Konzept, umsetzen

¢) Schéadlingsbefall erkennen und MaBnahmen
einleiten

d) Desinfektions- und Reinigungsmittel lagern,
unter BerUcksichtigung der 6kologischen
Auswirkungen auswéhlen und 6konomisch
einsetzen

e) die Meldepflichten nach dem Infektionsschutz-
recht beachten und die Beschaftigungsverbote
einhalten
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Anlage 2
(zu §18 Absatz 2)

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

in der Zusatzqualifikation Vertiefung fir vegetarische und vegane Kiiche

Lfd.
Nr.

Zusatzqualifikation

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche
Richtwerte
in Wochen

2

3

4

Vertiefung fur
vegetarische und
vegane Kiche

a) vegetarische und vegane Zutaten und Produkte hinsichtlich
ihrer Verwendung einordnen, insbesondere Getreide, Voll-
kornprodukte, Sojaprodukte, Algen, Hilsenfriichte, Nisse
sowie Wirz- und StBungsmittel

b) Mdglichkeiten fir Alternativprodukte aufzeigen, insbeson-
dere Alternativen fur Fleisch sowie fir Eier, Milch und Kase

c) traditionelle und moderne vegetarische und vegane
Speisen und Men(s, insbesondere unter Berlicksichtigung
des Nahrstoffgehalts, zusammenstellen und zubereiten

d) pflanzliche Zutaten vitamin- und geschmacksschonend
einlagern, haltbar machen und garen

e) vegetarische und vegane Produkte und Alternativprodukte
beschaffen

f) beim Einkauf und bei der Lieferantenauswahl insbesondere
Nachhaltigkeit, Saisonalitédt und Regionalitét berticksich-
tigen und Besonderheiten von Zertifikaten und Gutesiegeln
kennen

g) Gaste zum vegetarischen und veganen Angebot beraten
und dabei die individuelle Erndhrungsweise der Géste
bertcksichtigen
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Rahmenlehrplan
fur die Ausbildungsberufe
Fachkraft Kiiche
Koch und Kéchin
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 2021)

Teil I:
Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan fur den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Standige Konferenz
der Kultusminister der Lander beschlossen worden und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bun-
des (erlassen vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie oder dem sonst zustandigen Fachministerium
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundséatzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Ab-
schlisse auf. Er enthélt keine methodischen Festlegungen fur den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt
berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlisse.

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehr-
pléne der Lander fir den berufsiibergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung.
Auf diesen Grundlagen erwerben die Schiler und Schilerinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.

Die L&nder Ubernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrplane um. Im zweiten
Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit
der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.

Teil lI:
Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erflillen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil-
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigensténdiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung Uber die
Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. M&rz 2015 in der jeweils geltenden Fassung)
agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusam-
men und hat die Aufgabe, den Schiilern und Schilerinnen die Stérkung berufsbezogener und berufsiibergrei-
fender Handlungskompetenz zu ermdglichen. Damit werden die Schiler und Schilerinnen zur Erflllung der
Aufgaben im Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, 6kono-
mischer, 6kologischer und individueller Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder An-
forderungen, befahigt. Das schlieBt die Férderung der Kompetenzen der jungen Menschen

e zur personlichen und strukturellen Reflexion,

e zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorientierten Technologien,
digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssystemen,

¢ in berufs- und fachsprachlichen Situationen adaquat zu handeln,

e zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur beruflichen und individuellen Flexibilitat zur Bewéltigung der sich
wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft,

e zur beruflichen Mobilitat in Europa und einer globalisierten Welt
ein.
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den fiir jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundesein-

heitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darliber hinaus gelten die fir die Berufsschule erlassenen Regelungen und
Schulgesetze der Lénder.
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Um ihren Bildungsauftrag zu erfiillen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot gewahrleis-
ten, das

¢ in didaktischen Planungen firr das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte handlungsorien-
tierte Lernarrangements entwickelt,

e einen Unterricht mit entsprechender individueller Férderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrun-
gen, Fahigkeiten und Begabungen aller Schiiler und Schilerinnen erméglicht,

e ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digitalen Welt férdert,
¢ eine Férderung der bildungs-, berufs- und fachsprachlichen Kompetenz beriicksichtigt,

¢ eine nachhaltige Entwicklung der Arbeits- und Lebenswelt und eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gesell-
schaft unterstiitzt,

e flir Gesunderhaltung und Unfallgefahren sensibilisiert,

* einen Uberblick tber die Bildungs- und beruflichen Entwicklungsperspektiven einschlieBlich unternehme-
rischer Selbststandigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstitzen,

¢ an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kompetenzentwicklung
und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu férdern. Hand-
lungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befahigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesell-
schaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu ver-
halten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozial-
kompetenz.

Fachkompetenz
Bereitschaft und Fahigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kénnens Aufgaben und Probleme ziel-
orientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbststéndig zu 16sen und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz’

Bereitschaft und Fahigkeit, als individuelle Persdnlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Ein-
schrénkungen in Familie, Beruf und &6ffentlichem Leben zu klaren, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene
Begabungen zu entfalten sowie Lebenspléne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie
Selbststandigkeit, Kritikfahigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlassigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu
ihr gehéren insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bin-
dung an Werte.

Sozialkompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu
erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen
und zu verstandigen. Hierzu gehért insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidaritat.

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von Fach-
kompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.

Methodenkompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit zu zielgerichtetem, planmaBigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und
Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehért es, eigene
Absichten und BedUrfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit, Informationen Uber Sachverhalte und Zusammenhange selbststéndig und gemein-
sam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz
gehdrt insbesondere auch die Féhigkeit und Bereitschaft, im Beruf und Gber den Berufsbereich hinaus Lerntech-
niken und Lernstrategien zu entwickeln und diese fir lebenslanges Lernen zu nutzen.

1 Der Begriff ,Selbstkompetenz* ersetzt den bisher verwendeten Begriff ,Humankompetenz®. Er berlicksichtigt starker den spezifi-
schen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf.
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Teil llI:
Didaktische Grundsitze

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen, werden die jungen Menschen zu selbststédndigem
Planen, Durchfihren und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstatigkeit befahigt.

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit der didak-
tisch begriindeten praktischen Umsetzung — zumindest aber der gedanklichen Durchdringung — aller Phasen
einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritdr an handlungssyste-
matischen Strukturen und stellt gegenlber vorrangig fachsystematischem Unterricht eine verédnderte Perspek-
tive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung hand-
lungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berticksichtigen:

¢ Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die fir die Berufsauslibung bedeutsam sind.

¢ Lernen vollzieht sich in vollstdndigen Handlungen, mdglichst selbst ausgefliihrt oder zumindest gedanklich
nachvollzogen.

¢ Handlungen férdern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit in einer zunehmend globalisierten
und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (zum Beispiel dkonomische, 6kologische, rechtliche, technische,
sicherheitstechnische, berufs-, fach- und fremdsprachliche, soziale und ethische Aspekte).

¢ Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaft-
lichen Auswirkungen.

¢ Handlungen berlcksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklarung oder die Konfliktbe-
waltigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.

Teil IV:
Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan fiir die Berufsausbildung zur Fachkraft Kiiche ist mit der vorliegenden Verord-
nung Uber die Berufsausbildung vom 9. Mé&rz 2021 (BGBI.| S. 389) sowie mit der vorliegenden Verordnung Uber
die Berufsausbildung zum Koch und zur Kéchin vom 9. Marz 2021 (BGBI. | S. 398) abgestimmit.

Der Rahmenlehrplan fiir den Ausbildungsberuf Koch/Kéchin (Beschluss der KMK vom 5. Dezember 1997) wird
durch den vorliegenden Rahmenplan aufgehoben.

Die fiir den Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen werden auf der Grund-
lage des ,Kompetenzorientierten Qualifikationsprofils flr den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 17. Juni 2021) vermittelt.

In Ergénzung des Berufsbildes (Bundesinstitut fir Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind folgende As-
pekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:

Die Berufe Fachkraft Kiiche sowie Koch und K&chin sind gekennzeichnet durch ein attraktives und modernes
Berufsbild von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung. Ein weiteres pragendes Merkmal ist die Vielfalt
der gastronomischen Betriebe, wie Cafés und Bars, Restaurants und Hotelrestaurants in Stadten und im land-
lichen Raum, Ausflugsgaststétten, Cateringbetriebe, systemgastronomische Unternehmen, Betriebsrestaurants,
Betriebe der Verkehrs- und Handelsgastronomie sowie Veranstaltungs- und Erlebnisgastronomie. Im Anschluss
an die Ausbildung bieten sich vielféltige berufliche Perspektiven im In- und Ausland an. Auch der Weg in die
berufliche Selbsténdigkeit ist attraktiv.

In beiden Berufen kimmern sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um das Wohlbefinden der Gaste. Sie
lenken Warenfliisse und wirken bei der Lagerhaltung mit. Sie wahlen Lebensmittel nach erndhrungsphysiologi-
schen, sensorischen und technologischen Eigenschaften aus. Sie berechnen Warenmengen und Rezepturen.
Sie bereiten unter Verwendung verschiedener Vorbereitungsarbeiten und Garverfahren Speisen zu und prasen-
tieren diese gastorientiert. Bei ihren Tatigkeiten berlcksichtigen sie Hygienestandards, das Lebensmittelrecht
und den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Dartiber hinaus ist der Koch und die Kéchin fur das Planen und Durch-
flhren von Veranstaltungen zusténdig. Sie beraten Gaste und beriicksichtigen bei der Speisen- und Meniaus-
wahl deren Wiinsche und Bedirfnisse. Sie setzen Vorgaben der Personal- und Kostenplanung um und reflektie-
ren das Ergebnis aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Damit tragen sie zum Erfolg des Unternehmens bei.

Alle Ausbildungsberufe des Hotel- und Gaststattenbereichs erhalten im ersten Ausbildungsjahr eine gemein-
same fachliche Grundbildung. Somit werden die Lernfelder 1 bis 5 im ersten Lehrjahr berufsiibergreifend mit den
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Berufen Hotelfachmann und Hotelfachfrau, Kaufmann fir Hotelmanagement und Kauffrau fir Hotelmanage-
ment, Fachmann fUr Restaurants und Veranstaltungsgastronomie und Fachfrau fir Restaurants und Veranstal-
tungsgastronomie, Fachmann fir Systemgastronomie und Fachfrau fir Systemgastronomie sowie Fachkraft fir
Gastronomie beschult. Im zweiten Ausbildungsjahr wird fir die Berufe Koch und Kéchin sowie Fachkraft Kiiche
eine gemeinsame Fachbildung angeboten.

Die Ausbildung gliedert sich in zwei Ausbildungsphasen von je 18 Monaten. Die Kompetenzen der Lernfel-
der1-8 des Rahmenlehrplans sind mit den Qualifikationen der Ausbildungsordnung abgestimmt und somit
Grundlage fiir den Teil 1 der gestreckten Abschlussprifung. Hierbei ist bei der zeitlichen Planung der Lernfelder
im zweiten Ausbildungsjahr zu berticksichtigen, dass die Inhalte der Lernfelder LF6: Suppen und Saucen herstel-
len und présentieren, LF7: Gerichte aus Fleischteilen herstellen und présentieren und LF8: Gerichte aus Fisch
herstellen und présentieren Grundlage fiir die Gestreckte Abschlussprifung Teil 1 sind und damit zu Beginn des
zweiten Jahres unterrichtet werden missen. Schiilerinnen und Schiiler, die als Fachkraft Kliche ausgebildet wer-
den, schlieBen diese berufliche Ausbildung bereits nach zwei Jahren ab. Sie haben die Mdglichkeit, ihre Ausbil-
dung um ein Jahr ,berufliche Fachbildung“ zu ergdnzen und dann als Koch und K&chin abzuschlieBen.

Die Aufgabe des berufsbezogenen Unterrichts in der Berufsschule ist es, den Schilerinnen und Schiilern den
Erwerb einer fundierten beruflichen Handlungskompetenz zu erméglichen. Typische Handlungsfelder sind die
Zubereitung und Préasentation von Speisen, die Organisation der Kiiche und die Zusammenarbeit mit anderen
Abteilungen. Die Lernfelder orientieren sich an diesen beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind methodisch und
didaktisch so umzusetzen, dass sie zu einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz flhren. Die Vermitt-
lung der Qualifikations- und Bildungsziele erfolgt unter Einbeziehung von Elementen der Berufspraxis weitgehend
fachertibergreifend und handlungsorientiert. Insbesondere die Koordination der einzelnen Handlungsfelder zu
einem funktionierenden Gesamtablauf und die Zusammenarbeit mit angrenzenden Zusténdigkeitsbereichen sind
zu beriicksichtigen.

Die in den Lernfeldern formulierten Kompetenzen beschreiben den Qualifikationsstand am Ende des Lernpro-
zesses und stellen den Mindestumfang dar. Die Lerninhalte sind unter dem Aspekt des gastorientierten Handelns
zu vermitteln. Inhalte sind in Kursivschrift nur dann aufgefiihrt, wenn die in den Zielformulierungen beschriebenen
Kompetenzen konkretisiert werden. Die Inhalte der Lernfelder bauen spiralcurricular aufeinander auf.

Folgende Ubergeordnete Kompetenzen sind integrativ in den Lernfeldern unter Beachtung der einschléagigen
Bestimmungen zu fordern:

¢ Nachhaltigkeit in allen Arbeitsprozessen beriicksichtigen

* im Team arbeiten

¢ wertschatzend kommunizieren und reflektieren

¢ gastorientiert handeln

¢ Fach- und Fremdsprache verwenden

e MaBnahmen der Hygiene sowie des Unfall- und Gesundheitsschutzes umsetzen

* Ergonomische Uberlegungen beriicksichtigen

¢ Qualitdtsmanagement umsetzen

¢ Moglichkeiten der Digitalisierung anwenden

¢ Vorschriften und Richtlinien zum Datenschutz und zur Datensicherheit anwenden
Die Lernfelder thematisieren jeweils einen vollstédndigen beruflichen Handlungsablauf. Die Schulen entscheiden
im Rahmen ihrer Mdglichkeiten eigenstéandig Uber die Umsetzung der Durchfiihrungsphase. Die Mdglichkeiten
der Lernortkooperation mit den am Ausbildungsprozess beteiligten Einrichtungen kénnen hierbei genutzt wer-

den. Weiterhin besteht die Méglichkeit, diese Phase am Modell oder als Simulation umzusetzen oder gedanklich
nachzuvollziehen.

Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Ausbildungsrahmen-
plan fiir die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, fiir die Gestaltung von exemplarischen Lernsituationen
in den einzelnen Lernfeldern beide Plane zugrunde zu legen.
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Teil V:
Lernfelder

Ubersicht iiber die Lernfelder fiir den Ausbildungsberuf

Fachkraft Kiiche
Lernfelder Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden
Nr. 1. Jahr 2.Jahr 3. Jahr
1 | Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten sowie Beruf und Betrieb 40
reprasentieren
2 | Waren bestellen, annehmen, lagern und pflegen 40
3 | In der Kiiche arbeiten 120
4 | Das Restaurant vorbereiten und pflegen 40
5 | Gastbezogenen Service im Restaurant durchfiihren 80
6 | Suppen und Saucen herstellen und prasentieren 40
7 | Gerichte aus Fleischteilen herstellen und prasentieren 60
8 | Gerichte aus Fisch herstellen und présentieren 40
9 | Pflanzliche Rohstoffe und Pilze verarbeiten 80
10 | SiBspeisen herstellen und prasentieren 60
Summen: insgesamt 600 Stunden 320 280
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Ubersicht {iber die Lernfelder fiir den Ausbildungsberuf

Koch und Kéchin
Lernfelder Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Nr. 1. Jahr 2.Jahr 3. Jahr

1 | Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten sowie Beruf und Betrieb 40

reprasentieren

2 | Waren bestellen, annehmen, lagern und pflegen 40

3 | In der Kiiche arbeiten 120

4 | Das Restaurant vorbereiten und pflegen 40

5 | Gastbezogenen Service im Restaurant durchfiihren 80

6 | Suppen und Saucen herstellen und prasentieren 40

7 | Gerichte aus Fleischteilen herstellen und présentieren 60

8 | Gerichte aus Fisch herstellen und prasentieren 40

9 | Pflanzliche Rohstoffe und Pilze verarbeiten 80
10 | SiBspeisen herstellen und prasentieren 60
11 | Speiseeis und Backwaren herstellen und Desserts anrichten 40
12 | Speisenangebote fiir Veranstaltungen gastorientiert planen 80
13 | Buffets mit Fisch und Meeresfriichten herstellen und prasentieren 80
14 | Eine Aktionswoche organisieren und betriebswirtschaftlich beurteilen 80

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280
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Lernfeld 1: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten sowie Beruf 1. Ausbildungsjahr
und Betrieb reprasentieren Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iiber die Kompetenz, ihre Rolle innerhalb des Betriebes mitzugestal-
ten und ihren Betrieb zu reprasentieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren die Berufsbilder im Gastgewerbe sowie Leitbild und Organisationsstruktur
ihres Betriebes. Sie suchen und bewerten Informationen und deren Quellen zur Darstellung (Organisationsstrukturen,
Arbeitsteilung) und erschlieBen das Leistungsspektrum ihres Betriebes.

Die Schilerinnen und Schiiler informieren sich tber Anforderungen an die Rolle als Gastgeber und Gastgeberin
sowie im Team. Sie erkunden Kommunikationsformen und erfassen Kommunikationsstérungen. Sie verschaffen sich
einen Uberblick Uber die Arbeitsfelder im Gastgewerbe und die Internationalitat der Branche. Sie ermitteln Méglich-
keiten und Chancen der persénlichen und beruflichen Weiterentwicklung (Aufstiegschancen, Fort- und Weiterbil-
dung) sowie die beruflichen Herausforderungen (persénliche Gesundheit). Die Schiilerinnen und Schiiler verschaffen
sich einen Uberblick tber das betriebliche Qualitdtsmanagement (Arbeitssicherheit, Personal-, Betriebs- und Pro-
dukthygiene) und betriebliche NachhaltigkeitsmaBnahmen (sozial, 6kologisch, ékonomisch).

Die Schilerinnen und Schiiler planen eine Prasentation Uber ihren Betrieb und ihre betriebliche Tatigkeit. Sie entwi-
ckeln Kriterien zur Bewertung von Prasentationen und beachten Datenschutz sowie Urheber- und Personlichkeits-
rechte.

Die Schulerinnen und Schiler wahlen geeignete Prasentationsmedien aus und erstellen eine Prasentation.

Die Schilerinnen und Schuler prasentieren ihren Betrieb und ihre betriebliche Tatigkeit adressatengerecht auch in
einer Fremdsprache.

Die Schiilerinnen und Schiiler reflektieren kriteriengeleitet den Arbeitsprozess sowie die Prisentationen.” Sie geben
Feedback und nehmen dieses an. Sie leiten Empfehlungen fir ihre Rolle im Betrieb und gegentiber dem Gast ab.

Lernfeld 2: Waren bestellen, annehmen, lagern und pflegen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Waren zu bestellen, anzunehmen, zu lagern und zu
pflegen.

Die Schulerinnen und Schuler analysieren die betrieblichen Ablaufe zur Bestellung, Annahme, Lagerung und Pflege
von Waren. Sie differenzieren die Arten der Waren und beschreiben die Funktionen des Lagers fur den Betrieb.

Die Schilerinnen und Schiiler informieren sich Uber Bezugsquellen, Bestellvorgédnge und Lagerarten. Sie erfassen
den Zusammenhang zwischen Wareneigenschaften und Hygiene bei der Lagerung von Waren sowie Warenverderb
und Beschaffungszeitpunkt. Dafir verschaffen sie sich einen Uberblick tiber Grundlagen des Kaufvertrags.

Die Schulerinnen und Schiiler planen Beschaffung, Lagerung und Bereitstellung von Waren, auch digital. Dafir
ermitteln sie den Warenbedarf und beachten Aspekte des nachhaltigen Wirtschaftens. Sie ermitteln die erforder-
lichen Bestell- und Lieferzeitpunkte sowie die Bestellmenge (Meldebestand, Mindestbestand, Héchstbestand).

Die Schilerinnen und Schiler bestellen Waren, nehmen diese an und lagern sie ein. Sie kontrollieren die Waren,
Uberpriifen Lieferscheine und reagieren auf Stérungen bei der Lieferung. Sie dokumentieren Leergut- und Transport-
gutannahme sowie -rlickgabe. Die Schilerinnen und Schiler pflegen und erfassen (wiegen, zdhlen, messen) den
Warenbestand und stellen Waren zur weiteren Verwendung bereit. Sie erkennen Schédlingsbefall und leiten MaBnah-
men ein. Im Arbeitsprozess beachten sie den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die Schiulerinnen und Schuler reflektieren den Prozess und zeigen Mdglichkeiten der Optimierung in Hinblick auf
soziale, 6konomische und 6kologische Aspekte sowie Zielkonflikte auf.

* Red. Anm.: Rahmenlehrplan nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 2021 ,Die Schiilerinnen und
Schiiler reflektieren Kriterien geleitet den Arbeitsprozess sowie die Préasentationen.” dahingehend ausgelegt
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Lernfeld 3: In der Kiiche arbeiten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, den Arbeitsplatz in der Kiiche vorzubereiten, einfache
Speisen zuzubereiten und zu prasentieren sowie Reinigungsarbeiten durchzufiihren.

Die Schulerinnen und Schiler analysieren den Auftrag, Arbeiten in der Kiiche durchzufiihren. Dazu machen sie sich
mit dem Arbeitsplatz Kiiche, Hygienevorschriften (Personal-, Betriebs- und Produkthygiene) und Reinigungsarbeiten
in der Kiiche (Lagerung, Anwendung und Entsorgung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln) vertraut.

Die Schiilerinnen und Schuler informieren sich Gber Arbeitsmittel sowie Maschinen und Geréate. Sie verschaffen sich
einen Uberblick tiber Eier und pflanzliche Rohstoffe, deren Zubereitung (Garverfahren) und leiten erndhrungsphysio-
logische und kiichentechnologische Eigenschaften ab. Sie erkundigen sich Uber Vorbereitung (Waschen, Putzen,
Schélen) und Verarbeitung von Lebensmitteln (Schneidetechniken, Schnittformen, Arbeitssicherheit).

Die Schulerinnen und Schiler planen die Arbeitsschritte zur Vor- und Zubereitung einfacher Speisen.

Die Schulerinnen und Schiiler entscheiden sich flir Rezepturen, wahlen Lebensmittel (Qualitét, Regionalitdt, Saisona-
litdt, Nachhaltigkeit) sowie Arbeitsmittel aus und berechnen Material- sowie Wareneinsatz und erstellen Waren- und
Materialbedarfslisten. Sie richten ihren Arbeitsplatz ein (Arbeitsplatzergonomie).

Die Schulerinnen und Schuler bereiten einfache Speisen (Salate, Eierspeisen, Gemisegerichte, Gemisebeilagen,
Saéttigungsbeilagen) zu. Sie wenden Schnitt- und Mischtechniken an und beachten den ressourcenschonenden
Umgang mit Lebensmitteln sowie Hygienevorschriften. Sie richten Speisen an und prasentieren diese. Die Schilerin-
nen und Schiler reinigen Arbeitsplatz sowie Arbeitsgerate und entsorgen Abfélle unter Beriicksichtigung des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes. Sie beachten Hygiene und Nachhaltigkeit.

Die Schulerinnen und Schiler reflektieren inren Arbeitsprozess, tiberprifen die Ergebnisse und leiten Optimierungs-
mdglichkeiten ab.

Lernfeld 4: Das Restaurant vorbereiten und pflegen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, das Restaurant vorzubereiten und zu pflegen.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren die Bedeutung von Gastrdumen fur das Wohlbefinden der Géste. Hierzu
erfassen sie betriebsspezifische Gegebenheiten sowie Gastebedarfe und -wiinsche.

Die Schiilerinnen und Schiler informieren sich Uber die Einrichtung und Ausstattung (Tische, Tafelformen, Tischwé-
sche, Serviettenformen, Geschirr, TrinkgeféBe, Bestecke, Gerate, Maschinen) mit Hilfe analoger und digitaler Medien.
Sie recherchieren Vorgaben zur Reinigung und Desinfektion von Gastrdumen, Textilien und Gegenstédnden unter
Beachtung von Umweltschutzregelungen, Nachhaltigkeit sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die Schiilerinnen und Schiler planen anlassbezogen die Vorbereitung von Gast- und Wirtschaftsraumen. Sie wahlen
entsprechende betriebliche Gebrauchsgegensténde aus, ermitteln benétigte Mengen und stellen diese bereit.

Die Schilerinnen und Schuler bereiten Gast- und Wirtschaftsrdume vor und decken Tische ein. Sie beriicksichtigen
Einrichtungs-, Ausstattungs- und Gestaltungsmdglichkeiten unter der Beachtung individueller, asthetischer, 6kono-
mischer, ékologischer und funktionaler Voraussetzungen und Standards. Sie dokumentieren den Prozess und das
Ergebnis. Die Schulerinnen und Schiler reinigen, desinfizieren und pflegen Gast- und Wirtschaftsrdume sowie
betriebliche Gebrauchsgegensténde. Sie Uberpriifen die MaBnahmen und dokumentieren diese auch digital. Sie
ermitteln den Bedarf an Reparaturen und Ersatz und ergreifen betriebstibliche MaBnahmen.

Die Schulerinnen und Schiler priifen und beurteilen die Ergebnisse, reflektieren den Prozess und leiten Verbesse-
rungsmaglichkeiten ab.
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Lernfeld 5: Gastbezogenen Service im Restaurant durchfiihren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iiber die Kompetenz, Restaurantservice unter Beriicksichtigung von
Gastewiinschen und betriebsspezifischen Gegebenheiten auszufiihren.

Die Schulerinnen und Schiler analysieren Gastebediirfnisse, Gastegruppen, Géstetypen und betriebliche Voraus-
setzungen. Dabei berilicksichtigen sie Trends, Kommunikationsregeln und ihre Gastgeberrolle gegeniliber nationalen
wie internationalen Gasten.

Die Schiilerinnen und Schuler informieren sich Gber Buffet- und ._Serviceregeln und alkoholfreie Kalt- und Heige-
tranke, Bier (Sorten) und Wein (Arten). Sie verschaffen sich einen Uberblick Giber Kassensysteme und die Organisa-
tion von Tischreservierungen.

Die Schilerinnen und Schiler planen gastbezogenen Service unter Berlicksichtigung betriebsspezifischer Gegeben-
heiten. Dabei berlicksichtigen sie ein nachhaltiges, wirtschaftliches Vorgehen und hygienische Grundsétze ebenso
wie die Fachsprache. Sie berechnen die Bedarfe entsprechend den Gastezahlen.

Die Schilerinnen und Schdler fiihren géastebezogenen Service durch und arbeiten im Team. Sie Uberpriifen die Ver-
kaufsfahigkeit von Produkten, servieren Speisen und Getranke und heben Geschirr, Besteck und Glaser aus. Zur
Information von Gésten zu Ernahrungsformen, Allergien, Zubereitungen sowie Inhalts- und Zusatzstoffen von ein-
fachen Speisen und Getranken nutzen sie betriebliche Unterlagen. Sie setzen verkaufsférdernde MaBnahmen um
und kommunizieren auch in einer Fremdsprache.

Die Schulerinnen und Schiiler reflektieren ihre Rolle als Gastgeberin und Gastgeber sowie als Teammitglied und ihr
eigenes Handeln.

Die Schiulerinnen und Schiiler bewerten den Service im Restaurant sowie Gasterlickmeldungen und leiten daraus
Optimierungsmaglichkeiten ab.

2. Ausbildungsjahr
Fachkraft Kiiche sowie Koch und Kéchin

Lernfeld 6: Suppen und Saucen herstellen und prasentieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iiber die Kompetenz, Suppen und Saucen herzustellen und zu prasen-
tieren.

Die Schilerinnen und Schiller analysieren die Aufgabe, Suppen und Saucen zur Begleitung von Gerichten herzustel-
len.

Die Schiulerinnen und Schiiler informieren sich Uiber die Arten von Suppen (klare Suppen, Eintépfe, gebundene Sup-
pen, kalte Suppen) und Saucen (helle und dunkle Grundsaucen, aufgeschlagene warme und kalten Grundsaucen,
kalte Saucen, Dips, Gemiisesaucen) sowie deren Herstellung (Convenience).

Die Schilerinnen und Schler planen die Herstellung von Suppen und Saucen. Dabei berlicksichtigen sie ein nach-
haltiges Vorgehen und hygienische Anforderungen. Sie beachten Regionalitédt und Saisonalitdt sowie erndhrungsphy-
siologische und betriebswirtschaftliche Aspekte.

Die Schilerinnen und Schiler wéhlen Suppeneinlagen flir Suppen sowie Saucen zur Begleitung von Gerichten aus.
Sie berlicksichtigen dabei Angebotsformen der Zutaten und Herstellungsverfahren. Sie entscheiden sich fir Rezep-
turen und berechnen den Material- und Wareneinsatz auch digital.

Die Schulerinnen und Schiler stellen Suppen, Suppeneinlagen und Saucen her. Sie wenden die Vorgaben der
Arbeitssicherheit und der Hygiene an. Sie kommunizieren mit anderen Arbeitsbereichen in der Kliche sowie mit dem
Service und arbeiten im Team. Sie richten Suppen an und stellen Saucen fir die weitere Verwendung bereit.

Die Schulerinnen und Schiler reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse auch sensorisch.
Sie leiten Optimierungsmdglichkeiten ab.
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Lernfeld 7: Gerichte aus Fleischteilen herstellen und prasentieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiller verfiigen liber die Kompetenz, Gerichte aus Fleischteilen herzustellen und zu
prasentieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren den Auftrag, Gerichte aus Fleischteilen (Schwein, Rind und Hausgefliigel)
herzustellen und zu présentieren.

l?ie Schulerinnen und Schiler unterscheiden Fleischarten, Fleischteile und Innereien. Sie verschaffen sich einen
Uberblick Uber die Bearbeitung von Fleischteilen (parieren, zuschneiden, portionieren) und Garverfahren. Sie infor-
mieren sich Uber Herkunft und Haltungsform der tierischen Produkte.

Die Schilerinnen und Schiiler planen die Herstellung von Gerichten aus Fleischteilen in Absprache mit anderen
Arbeitsbereichen. Dabei berticksichtigen sie ein nachhaltiges Vorgehen und hygienische Anforderungen. Sie beach-
ten regionale, kulturelle und erndhrungsphysiologische Aspekte.

Die Schiilerinnen und Schiiler wahlen fir die Gerichte geeignete Fleischteile, Angebotsformen und Garverfahren
sowie passende Saucen und Beilagen aus. Sie entscheiden sich fir Rezepturen und berechnen deren Material- und
Wareneinsatz.

Die Schilerinnen und Schiiler bereiten Fleischteile zu und richten diese als vollstandiges Gericht an. Hierbei wenden
sie Vorgaben der Arbeitssicherheit und der Hygiene an und kommunizieren im Team. Sie prasentieren das Gericht.

Die Schilerinnen und Schler reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse auch sensorisch.
Sie leiten Optimierungsmadglichkeiten ab.

Lernfeld 8: Gerichte aus Fisch herstellen und prasentieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iiber die Kompetenz, Gerichte aus Fisch herzustellen und zu prasen-
tieren.

Die Schilerinnen und Schiiler analysieren den Auftrag, Gerichte aus ganzen Fischen und Teilen von Fischen herzu-
stellen.

Die Schulerinnen und Schiler unterscheiden Fischarten und erfassen Frischemerkmale. Sie informieren sich Uber
unterschiedliche Angebotsformen von Fisch, Zubereitungsarten und die daraus hergestellten Gerichte.

Die Schulerinnen und Schiiler planen die Herstellung von Gerichten aus Fisch im Team. Dabei berlicksichtigen sie
hygienische Anforderungen und ein nachhaltiges Vorgehen. Sie beachten regionale, kulturelle und erndhrungsphy-
siologische Aspekte.

Die Schilerinnen und Schiler wahlen fir die angebotenen Gerichte geeignete Fische, Angebotsformen und Garver-
fahren sowie passende Saucen und Beilagen aus. Sie entscheiden sich fiir Rezepturen und berechnen deren Mate-
rial- und Wareneinsatz.

Die Schilerinnen und Schiiler Uberpriifen ausgewahlte Fische und Fischteile auf ihre Qualitat. Sie bereiten Fisch vor
(schuppen, sdubern), filetieren und portionieren diesen. Sie bereiten Vorspeisen und Hauptgerichte aus Fisch unter
Beachtung der Hygiene zu und richten diese als vollstdndiges Gericht an. Sie prasentieren das Gericht.

Die Schilerinnen und Schiler reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse auch sensorisch.
Sie leiten Optimierungsmdglichkeiten ab.
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Lernfeld 9: Pflanzliche Rohstoffe und Pilze verarbeiten 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen liber die Kompetenz, Beilagen und Gerichte aus pflanzlichen Rohstof-
fen und Pilzen herzustellen, zu verarbeiten und zu prasentieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren den Auftrag, Beilagen und Gerichte aus pflanzlichen Rohstoffen, vorgefer-
tigten Teigen und Pilzen herzustellen.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Uber Pilze und Hulsenfrlichte, Getreide und Getreidemahlprodukte
sowie Krauter und Gewdirze. Sie verschaffen sich einen Uberblick iber vorgefertigte Teige. Sie erfassen Formen der
Zubereitung zu Vorspeisen, Beilagen, Hauptbestandteilen von Gerichten und eigenstandigen Gerichten. Sie ordnen
pflanzliche Rohstoffe als Alternativen zu tierischen Produkten ein.

Die Schilerinnen und Schiiler planen die Herstellung von Vorspeisen, Beilagen, Hauptbestandteilen von Gerichten
und eigensténdigen Gerichten aus pflanzlichen Rohstoffen, vorgefertigten Teigen und Pilzen im Kiichenteam. Dabei
beriicksichtigen sie hygienische Anforderungen und ein nachhaltiges Vorgehen. Sie beachten saisonale, regionale,
kulturelle und erndhrungsphysiologische Aspekte.

Die Schiilerinnen und Schiller wahlen Rezepturen fiir die Zubereitung von Vorspeisen, Beilagen, Hauptbestandteilen
von Gerichten und eigenstandigen Gerichten aus pflanzlichen Rohstoffen, vorgefertigten Teigen und Pilzen aus. Sie
beriicksichtigen dabei Angebotsformen und Herstellungsverfahren und berechnen den Material- und Wareneinsatz.

Die Schiulerinnen und Schiler stellen Vorspeisen, Beilagen, Hauptbestandteile von Gerichten und eigenstandige
Gerichte aus pflanzlichen Rohstoffen, vorgefertigten Teigen und Pilzen her, richten diese an und présentieren diese.
Hierbei wenden sie Vorgaben der Arbeitssicherheit und Hygiene an und kommunizieren im Team.

Die Schulerinnen und Schiler reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse auch sensorisch.
Sie leiten Optimierungsmdglichkeiten ab.

Lernfeld 10: SiiBspeisen herstellen und prasentieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iliber die Kompetenz, SiiBspeisen herzustellen und zu prasentieren.

Die Schilerinnen und Schiller analysieren den Auftrag, StiBspeisen (Cremespeisen, stiBe Eierspeisen) herzustellen,
Obst zu verarbeiten sowie SliBspeisen und vorgefertigtes Eis anzurichten.

Die Schulerinnen und Schiiler informieren sich Gber Milch, Milchprodukte und Ké&se. Sie unterscheiden Angebotsfor-
men von SiBspeisen und begleitenden Komponenten (Obst, Saucen, Garnierungen), Zubereitungsarten und die
daraus hergestellten Speisen.

Die Schulerinnen und Schiiler planen die Herstellung von SuiBspeisen und begleitenden Komponenten gemeinsam
im Kiichenteam. Dabei berUlcksichtigen sie hygienische Anforderungen und ein nachhaltiges Vorgehen. Sie beachten
saisonale, regionale, kulturelle und erndhrungsphysiologische Aspekte.

Die Schulerinnen und Schiler wahlen SuBspeisen und begleitende Komponenten aus. Sie beriicksichtigen dabei
Angebotsformen und Herstellungsverfahren. Sie entscheiden sich fur Rezepturen und berechnen deren Material- und
Wareneinsatz.

Die Schiilerinnen und Schiiler bereiten Sii3speisen und begleitende Komponenten zu. Hierbei wenden sie Vorgaben
der Arbeitssicherheit und der Hygiene an. Sie présentieren SiBspeisen, vorgefertigtes Eis und begleitende Kom-
ponenten anlassbezogen.

Die Schulerinnen und Schiiler reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse auch sensorisch.
Sie leiten Optimierungsmdglichkeiten ab.
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3. Ausbildungsjahr
Koch und Kéchin

Lernfeld 11: Speiseeis und Backwaren herstellen und Desserts 3. Ausbildungsjahr
anrichten Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iiber die Kompetenz, Speiseeis und Backwaren herzustellen sowie
Desserts anzurichten.

Die Schiilerinnen und Schiiler analysieren die Aufgabe, Desserts zusammenzustellen und Speiseeis sowie Backwa-
ren aus Teigen und Massen herzustellen.

Die Schiilerinnen und Schdler informieren sich Uber die Zusammenstellung von Desserts (Frischprodukte, Conveni-
ence) sowie die Angebotsformen und die Zubereitung von Speiseeis und Backwaren.

Die Schiilerinnen und Schiler planen die Herstellung von Speiseeis und Backwaren gemeinsam im Kiichenteam.
Dabei berlicksichtigen sie hygienische Anforderungen und ein nachhaltiges Vorgehen. Sie beachten saisonale, regio-
nale, kulturelle und erndhrungsphysiologische Aspekte.

Die Schilerinnen und Schiler stellen passende SiiBspeisen, Kdse und Backwaren als Bestandteile der Dessertaus-
wahl zusammen. Sie beachten dabei Angebotsformen, Herstellungsverfahren und lebensmittelrechtliche Vorschrif-
ten. Sie entscheiden sich fir Rezepturen und berechnen deren Material- und Wareneinsatz.

Die Schiilerinnen und Schiiler bereiten Speiseeis und Backwaren zu. Hierbei wenden sie Vorgaben der Arbeits-
sicherheit und der Hygiene an. Sie prasentieren die Dessertauswahl und Backwaren adressatengerecht.

Die Schiilerinnen und Schiile reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse auch sensorisch.
Sie leiten Optimierungsmaoglichkeiten ab.

Lernfeld 12: Speisenangebote fiir Veranstaltungen gastorientiert 3. Ausbildungsjahr
planen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen iiber die Kompetenz, Gaste liber das Speisenangebot einer Veranstal-
tung zu beraten, Gerichte herzustellen und zu prasentieren.

Die Schiilerinnen und Schiiler analysieren die Aufgabe, ein Speisenangebot fir eine Veranstaltung zusammen zu
stellen.

Die Schiilerinnen und Schiiler benennen Merkmale verschiedener Gastegruppen und erfassen deren unterschied-
liche Bediirfnisse. Sie verschaffen sich einen Uberblick (iber die verschiedenen Phasen eines Beratungsgesprichs
und ermitteln Regeln zur Gesprachsfiihrung. Sie informieren sich lber die Zusammenstellung von Speisenfolgen,
enthaltene Allergene und Zusatzstoffe sowie ihre rechtskonforme Kennzeichnung in Speisekarten und anderen
Medien. Sie machen sich mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit in der Kliche bei Beschaffung, Lagerung, Verarbeitung
und Entsorgung vertraut.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen Gerichte fiir die Veranstaltung und beriicksichtigen dabei die ressourcenscho-
nende Verwertung pflanzlicher und tierischer Rohstoffe (Lamm, Wild).

Die Schdlerinnen und Schiler wéhlen auf Grundlage von Gastewlinschen und -bedurfnissen (Unvertréglichkeiten,
Allergien, Erndhrungsformen) Speisen aus, entscheiden sich fiir Rezepturen und dokumentieren diese. Sie stellen
ein Menl zusammen, ermitteln den Warenbedarf und entwickeln einen Arbeitsablaufplan. Sie berechnen den Ver-
kaufspreis nach einem Kalkulationsschema und erldutern dem Gast das Angebot entsprechend betrieblicher Vorga-
ben.

Die Schilerinnen und Schiler zerlegen Tierkérper, I6sen Fleischteile aus (Riicken, Schulter, Keule) und bereiten
diese als vollstéandige Gerichte zu (Schmoren, Grillen). Sie présentieren die Gerichte der Veranstaltungsart entspre-
chend.

Die Schulerinnen und Schiiler bewerten die Veranstaltung hinsichtlich Beratungsgespréch, Arbeitsablauf und
Arbeitsergebnis auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Sie leiten Optimierungsmdoglichkeiten ab.
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Lernfeld 13: Buffets mit Fisch und Meeresfriichten herstellen und 3. Ausbildungsjahr
prasentieren Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen liber die Kompetenz, Speisen aus Fisch, Fischerzeugnissen und Mee-
resfriichten fiir ein Buffet herzustellen und zu prasentieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren die Aufgabe, ein Buffet mit Speisen aus Fisch, Fischerzeugnissen und
Meeresfriichten herzustellen.

Die Schulerinnen und Schiler informieren sich Uiber unterschiedliche Angebotsformen von Fisch, Fischerzeugnissen
und Meeresfriichten (Frischprodukte, Convenience), deren Zubereitungsarten und die daraus hergestellten Speisen.
Sie machen sich Uber den Aufbau sowie die Présentations- und Beratungsmdglichkeiten an einem Buffet kundig.

Die Schulerinnen und Schiiler planen die Herstellung von Speisen aus Fisch, Fischerzeugnissen und Meeresfriichten
fur ein Buffet gemeinsam im Kuchenteam. Sie beachten saisonale, regionale, kulturelle und erndhrungsphysiologi-
sche Aspekte. Sie berlicksichtigen produktspezifische hygienische Anforderungen und ein nachhaltiges Vorgehen.

Die Schdlerinnen und Schuler wahlen flr die Speisen geeignete Fische, Fischerzeugnisse und Meeresfriichte sowie
passende Saucen und Beilagen aus. Sie setzen dabei MaBnahmen zur Qualitdtserhaltung unter den besonderen
Bedingungen eines Buffets um. Sie entwerfen einen Aufbauplan fir das Buffet. Sie stellen fiir das Buffet eine Ange-
botskarte zusammen und prasentieren diese in analoger oder digitaler Form. Sie entscheiden sich fiir Rezepturen
und berechnen deren Material- und Wareneinsatz. Sie kalkulieren den Endpreis pro Person fir das Buffet unter
Berucksichtigung der Betriebskosten (Energie, Wasser, Entsorgung).

Die Schilerinnen und Schiler bereiten Speisen aus Fisch, Fischerzeugnissen und Meeresfriichten fir das Buffet
unter Berlicksichtigung geeigneter Vor- und Zubereitungsverfahren (Filetieren, Beizen, Rduchern, Niedrigtemperatur-
garen) zu und richten diese an. Hierbei wenden sie Vorgaben der Arbeitssicherheit und der Hygiene an und dokumen-
tieren die MaBnahmen. Sie prasentieren dem Gast Speisen aus Fisch, Fischerzeugnissen und Meeresfriichten am
Buffet und beraten Gaste.

Die Schilerinnen und Schiler reflektieren ihren Arbeitsablauf und bewerten die Arbeitsergebnisse sensorisch und
betriebswirtschaftlich. Sie leiten Optimierungsmdglichkeiten ab.

Lernfeld 14: Eine Aktionswoche organisieren und 3. Ausbildungsjahr
betriebswirtschaftlich beurteilen Zeitrichtwert: 100 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, eine Aktionswoche mit landestypischen Gerichten
unter Beriicksichtigung von Kiichenorganisation, Kalkulation und Personaleinsatz zu planen und durchzu-
fiihren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren die Aufgabe, landestypische (regional, international) Gerichte fiir eine Akti-
onswoche herzustellen. Sie machen sich mit den betriebsspezifischen Ablaufen in der Kiiche (Warenfilsse, Kalkula-
tion, Personal) vertraut.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Uber Esskulturen und die Vielfalt landestypischer Gerichte. Sie ver-
schaffen sich einen Uberblick (iber die Ablauforganisation in der Kiiche und die Personaleinsatzplanung unter
Berlicksichtigung rechtlicher Regelungen. Sie ermitteln Beispiele fiir die inhaltliche Gestaltung von Speise- und
Mentikarten unter Beachtung rechtlicher Grundlagen und verkaufsférdernder Aspekte.

Die Schilerinnen und Schiler planen die Herstellung landestypischer Gerichte als Aktionswoche gemeinsam im
Kuichenteam. Dabei beriicksichtigen sie die Wirtschaftlichkeit und den Personaleinsatz. Sie wahlen Gerate, Maschi-
nen und Arbeitsmittel aus, fiihren Einweisungen durch, veranlassen Wartungen, erkennen Stérungen und leiten
GegenmaBnahmen ein.

Die Schulerinnen und Schiler wahlen geeignete Speisen aus. Sie 16sen Bestellungen aus und leiten Lieferscheine
und Rechnungen adressatengerecht weiter. Sie berechnen den Wareneinsatz und kalkulieren die Verkaufspreise.

Die Schilerinnen und Schiiler erstellen Speise- oder Menlkarten in analoger oder digitaler Form und setzen sie als
Instrument der Verkaufsférderung ein. Sie stellen landestypische Gerichte her und prasentieren diese. Sie Ubertra-
gen Aufgaben auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend deren Qualifikationen und Kompetenzen. Hierbei
koordinieren sie die Arbeitsprozesse im Team, wenden Regeln wertschatzender Kommunikation an, erkennen Kon-
flikte und wirken auf eine situationsgerechte Losung hin. Sie fihren eine betriebswirtschaftliche Berechnung der Akti-
onswoche durch.

Die Schulerinnen und Schiiler reflektieren ihr Handeln in Bezug auf Qualitat, Gastezufriedenheit und Betriebserfolg.
Sie leiten Verbesserungsmoglichkeiten ab.

39



	Verordnung über die Berufsausbildung zum Koch und zur Köchin (Kochausbildungsverordnung – KochAusbV)
	Abschnitt 1 Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
	§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
	§ 2 Dauer der Berufsausbildung
	§ 3 Begriffsbestimmungen
	§ 4 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
	§ 5 Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild
	§ 6 Ausbildungsplan

	Abschnitt 2 Abschlussprüfung
	§ 7 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
	§ 8 Inhalt des Teiles 1
	§ 9 Prüfungsbereich des Teiles 1
	§ 10 Inhalt des Teiles 2
	§ 11 Prüfungsbereiche des Teiles 2
	§ 12 Prüfungsbereich „Planen, Zubereiten und Präsentieren eines Drei-Gänge-Menüs“
	§ 13 Prüfungsbereich „Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft“
	§ 14 Prüfungsbereich „Technologie, Gästeinformation und Arbeiten im Team“
	§ 15 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
	§ 16 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
	§ 17 Mündliche Ergänzungsprüfung

	Abschnitt 3 Zusatzqualifikation Vertiefung für vegetarische und vegane Küche
	§ 18 Inhalt der Zusatzqualifikation
	§ 19 Prüfung der Zusatzqualifikation

	Abschnitt 4 Weitere Berufsausbildung
	§ 20 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
	§ 21 Erwerb des Abschlusses zur Fachkraft Küche nach nicht bestandener Abschlussprüfung zum Koch und zur Köchin

	Abschnitt 5 Schlussvorschriften
	§ 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


	Anlage 1 (zu § 4 Absatz 1)
	Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

	Anlage 2 (zu § 18 Absatz 2)
	Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe Fachkraft Küche Koch und Köchin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 2021)
	Teil I: Vorbemerkungen
	Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule
	Teil III: Didaktische Grundsätze
	Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen
	Teil V: Lernfelder


